
Finanzielle Sicherheit 
Absicherungslösungen – extra für die Energiewirtschaft 

GBH ist der führende Versicherungsmakler für mittelständische Versorgungsunternehmen. Unsere auf 
die Branche zugeschnittenen Versicherungskonzepte bieten einzigartige Besonderheiten und Vorteile 
im Vergleich zu den Produkten unserer Mitwerber – dies gilt auch für Fragen rund um die finanzielle 
Absicherung. Hierbei hat die „GBH Kreditversicherungs- und Factoring-Makler GmbH“ (kurz: GBH 
Kredit) extra für Versorger Lösungen aus den Bereichen Factoring, Bürgschaften und Vertrauensscha-
denversicherung entwickelt. Mit individueller Betreuung und unabhängiger Beratung unterstützen wir 
Sie, bei der Vielzahl an Anbietern, Bedingungen und Klauseln den Überblick zu behalten sowie für Ihr 
Unternehmen eine optimale Absicherungs- und/oder Finanzierungslösung zu erarbeiten.
 



Über GBH
Gegründet 1899 in Hamburg, gehört die Gayen & Berns ∙ 
Homann GmbH mit über 220 Mitarbeitern an 13 Standorten zu 
den großen, aber wenigen noch inhabergeführten und unab-
hängigen Versiche rungsmaklern Deutschlands. Unter das Dach 
unserer vielfältigen Versicherungskonzepte schlüpfen vor allem 
mittelständische und große Unternehmen aus Industrie, Handel, 
Logistik und beratenden Berufen.

Neben klassischen Versicherungsbereichen haben wir insbeson-
dere für die Immobilienwirtschaft, Druck- und Medienbetriebe 
sowie nicht zuletzt Ver- und Entsorgungsbetriebe (Stadtwerke) 
branchenspezifische Lösungen entwickelt. Deren Anforderun-
gen begegnen wir mit spezialisierten Fachteams in Baden-Baden, 
Berlin und Köln. Hier entstehen die besonderen Bedingungswerke 
für die Risiken der Branche. 

1. Klassische Forderungsausfälle 
Schutz gegen Zahlungsunfähigkeit 
Absicherung gegen Forderungsausfälle aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder
Nichtzahlung inkl. laufender Bonitätsüberwachung:
•  Absicherung der Sondervertragskunden/Großkunden
•  Berücksichtigung besonders langer Zahlungsziele
•  Schutz für langfristige Lieferverpflichtungen („bindende Verträge“)
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2. Versorgerschutz bei Insolvenzanfechtung 
Absicherung gegen Forderungsausfälle aufgrund von Insolvenzanfechtungen
Kunden, die sich in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, großzügige Zahlungsbedingungen zu gewähren, 
konnte in den letzten Jahren zum unkalkulierbaren Risiko geraten. Grund: Die Rechtsprechung in Sachen  „Vorsatzan-
fechtung“. Mit Inkrafttreten des Reformgesetzes für Insolvenzverfahren hat sich die Lage zwar leicht entspannt – so 
verkürzt sich beispielsweise der Anfechtungszeitraum für Deckungshandlungen von zehn auf vier Jahre – dies gilt 
jedoch nur für Insolvenzverfahren, die nach dem 5. April 2017 eröffnet werden. Nach wie vor besteht überdies die Pro-
blematik sehr hoher Kosten zur Schadenabwehr und hoher Anfechtungssummen. 

Unsere Antworten:
• Einsatz von Fachanwälten im Wirtschafts- und Insolvenzrecht zur Schadenermittlung und ggfs. Schadensabwehr 
• Übernahme der anfallenden rechtsanwaltlichen Kosten der Anfechtung 
•       Absicherung der vom Insolvenzverwalter geforderten Anfechtungssummen  
         (in Kombination zu einer bestehenden Kreditversicherung oder als Einzellösung möglich)

3. Bürgschaftsversicherungen 
Kreditlinie schonen: Lösungen ohne Inanspruchnahme der Hausbank
• Energiehandelsaval (EFET): Erzeuger liefert an Versorger/Stadtwerk
• Bilanzkreisausgleichsaval: Es wird mehr abgenommen, als ursprünglich besprochen
• Derivathandelsaval: Erzeuger erlaubt Händler mit den Strommengen eigenständig zu agieren, d. h. zu  

unterschiedlichen Preisen zu verkaufen (Preisdifferenzen)
• Vertragserfüllungsaval: z. B. für die Stromlieferung vom Versorger/Stadtwerk an große Abnehmer

4. Vertrauensschadenversicherung 
Schutz vor Schäden durch eigene Mitarbeiter oder Dritte wie 
• vorsätzlich unerlaubte Handlungen von Vertrauenspersonen, die zu Schadenersatz verpflichten,  

sowie Verrat von Betriebsgeheimnissen;
• Raub, Diebstahl und Betrug durch Dritte;
• Hackerschäden mit und ohne Bereicherungsabsicht;


